
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung vom
19.05.2020
Beschluss:
G-20-56/20

TOP:
Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2012 der Gemeinde
Golzow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt

den geprüften und festgestellten Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012
        für die Gemeinde Golzow

auf der Grundlage des § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. S. 286).

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-57/20

TOP:
Beschluss über die Entlastung des Amtsdirektors für das
Haushaltsjahr 2012

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt

die Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Brück für das Haushaltsjahr
2012

gemäß § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286)
  
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen



Anwesende :10Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-59/20

TOP:
Beschluss über die Entlastung des Amtsdirektors für das
Haushaltsjahr 2013

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt

die Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Brück für das Haushaltsjahr
2013

gemäß § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286)
 
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-60/20

TOP:
Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2014 der Gemeinde
Golzow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt

den geprüften und festgestellten Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014
        für die Gemeinde Golzow

auf der Grundlage des § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. S. 286).

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-61/20

TOP:
Beschluss über die Entlastung des Amtsdirektors für das
Haushaltsjahr 2014

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt

die Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Brück für das Haushaltsjahr
2014

gemäß § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286)
 
Abstimmung:



Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-62/20

TOP:
Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2015 der Gemeinde
Golzow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt

den geprüften und festgestellten Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015
        für die Gemeinde Golzow

auf der Grundlage des § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. S. 286).

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-63/20

TOP:
Beschluss über die Entlastung des Amtsdirektors für das
Haushaltsjahr 2015

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt

die Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Brück für das Haushaltsjahr
2015

gemäß § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286)
 
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-64/20

TOP:
Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2016 der Gemeinde
Golzow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt

den geprüften und festgestellten Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016
        für die Gemeinde Golzow

auf der Grundlage des § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. S. 286).

Abstimmung:



Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-65/20

TOP:
Beschluss über die Entlastung der Amtsdirektoren für das
Haushaltsjahr 2016

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt

die Entlastung des Amtsdirektors Christian Großmann sowie
die Entlastung des amtierenden Amtsdirektors Lars Nissen
des Amtes Brück für das Haushaltsjahr 2016

gemäß § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286).
 
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-66/20

TOP:
Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2017 der Gemeinde
Golzow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt

den geprüften und festgestellten Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017
        für die Gemeinde Golzow

auf der Grundlage des § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. S. 286).

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-67/20

TOP:
Beschluss über die Entlastung der Amtsdirektoren für das
Haushaltsjahr 2017

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt

die Entlastung des amtierenden Amtsdirektors Lars Nissen sowie
die Entlastung des Amtsdirektors Marko Köhler
des Amtes Brück für das Haushaltsjahr 2017

gemäß § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286).



   
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-20-70/20

TOP:
Kreditaufnahme

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt gemäß § 64 Abs. 3, § 74 Abs. 1
BbgKVerf
i. V. mit § 22 Abs. 2 KomHKV zur Deckung der investiven Finanzierungslücke
folgende Kreditaufnahme:

Ratentilgungskredit

Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Vergleichsangebote einzuholen
und das Angebot mit dem günstigsten Zinssatz anzunehmen.

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen mit Änderungen

Beschluss:
G-30-54/20

TOP:
Aufstellungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Kirchfeld

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt:

1. Gemäß § 2 BauGB wird für die Flurstücke 256 und 261 in der Flur 3 in der
Gemarkung Pernitz ein Bebauungsplan geändert.

2. Das Verfahren wird entsprechend § 13 a BauGB als vereinfachtes Verfahren
durchgeführt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung sowie die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wird verzichtet.

3. Sollte die Realisierung im Rahmen des vereinfachten Verfahrens nicht möglich
sein, wird ein Regelverfahren durchgeführt.

4.Der Bebauungsplan wird als 1. Änderung Bebauungsplan Kirchfeld  bezeichnet.

5. Das Planungsziel ist eine städtebaulich sinnvolle Entwicklung des
Gemeindegebietes durch die Schaffung eines großflächigen
Einzelhandelsgeschäftes mit umfangreichem Sortiment in verkehrstechnisch
günstiger Lage.

6. Für die Durchführung  des Planverfahrens schließt die Gemeinde einen
städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger.

Zinsbindung längst möglich,
vorzugsweise Gesamtlaufzeit

Kreditvolumen 120.000 
Laufzeit max. 30 Jahre



7. Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß Hauptsatzung Golzow bekannt gegeben.

Mitwirkungsverbot:

 Auf Grund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg haben
folgende Gemeindevertreter weder an der Beratung noch an der Abstimmung
mitgewirkt
__________________________ ____________________________
    
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen mit Änderungen

Beschluss:
G-30-69/20

TOP:
Beschaffung Rasentraktor

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt die Beschaffung eines Rasentraktors
der Marke ECHOTRAK zu einem Bruttoangebotspreis von 9.147,49  von der
büricke Motorgeräte GmbH, Chausseestraße 13, 14806 Bad Belzig OT Lütte.

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-10-68/20

TOP:
Schließtage des Hortes der Gemeinde Golzow im Jahr 2020

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt den Hort an der
Friedrich Eberhard von Rochow Grundschule für folgende Weiterbildungen zu
schließen:

27.07.2020    Gemeinsamer Ausflug im Team
11.09.2020    Fortbildung: Partizipation mit Kindern

Ist Pandemie bedingt die Inanspruchnahme dieser Termine durch die
Mitarbeiterinnen nicht möglich, ist die Betreuung (im Rahmen der pandemie
bedingten Gegebenheiten) zu gewährleisten.
 
Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen mit Änderungen

Beschluss:
G-10-73/20

TOP:
Schließtag der Kita Kleine Strolche  für eine Teamfortbildung



Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt für den 11.09.2020 einen weiteren
Schließtag der Kindertagesstätte Kleine Strolche .

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :10
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
G-30-71/20

TOP:
Kündigung Pachtvertrag Freibad Golzow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Golzow beschließt, dass der Pachtvertrag vom 22. Juni
2007, in der Fassung vom 24. Juli 2012, mit der Sportgemeinschaft Turbine
Golzow e. V. zur Verpachtung des Freibades fristgemäß zum 31. Dezember 2020
gekündigt wird.

Abstimmung:
Anwesende :10
Ja-Stimmen :1
Nein-Stimmen :8
Enthaltungen :1
befangen :0
Abstimmung :abgelehnt


